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Hauptamt 

 
1013 Al-ho 

 
Biberach, 09.07.2009 

 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 148/2009 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Gemeinderat Ja 27.07.2009    

 

 

Wahl der städtischen Vertreter in die Verbandsversammlung und den Verwaltungsrat 

des Abwasserzweckverbandes Riß 

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. In die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Riß werden folgende ordentliche 

und stellvertretende Mitglieder bestellt: 

 

Wahlvorschlag Ordentliche Mitglieder Stellvertreter/innen 

 
EBM Wersch 

BM Kuhlmann 

Frau Leonhardt, Kämmereiamt 

Frau Christ, Stadtplanungsamt 

CDU 

Herr Aßfalg 

Herr Brenner 

Herr Deeng 

Herr Dullenkopf 

Herr Abele 

Herr Pfender 

Herr Walter 

Herr Wiest 

SPD 
Herr Keil  

Herr Prof. Dr. Nuding 

Frau Kapfer 

Herr Lemli 

FW/UB 
Frau Goeth 

Herr Heinkele 

Herr Zügel 

Herr Dr. Compter 

Grüne Herr Weber Herr Späh 

FDP Herr Funk Herr Braig 
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2. In den Verwaltungsrat des Abwasserzweckverbandes Riß werden folgende ordentliche und 

stellvertretende Mitglieder bestellt: 

 

Wahlvorschlag Ordentliche Mitglieder Stellvertreter/innen 

 
EBM Wersch 

BM Kuhlmann 

Frau Leonhardt, Kämmereiamt 

Frau Christ, Stadtplanungsamt 

CDU Herr Dullenkopf Herr Brenner 

SPD Herr Prof. Dr. Nuding Herr Keil 

FW/UB Frau Goeth Herr Zügel 
 

  

II.  Begründung 

 

1. Verbandsversammlung 

 

Nach § 7 Abs. 1 der Satzung des Abwasserzweckverbandes Riß (AZV) entsendet die Stadt Biberach 

13 Vertreter in die Verbandsversammlung. Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied. Die 

weiteren Vertreter und deren Stellvertreter werden vom Gemeinderat bestellt. 

 

Aus fachlichen Gründen wurden bisher vom Gemeinderat der Finanz- und Wirtschaftsdezernent 

und der Baudezernent als Vertreter bestellt. Wir schlagen vor, dies weiterhin so zu handhaben. 

Daneben müssen noch 10 gemeinderätliche Vertreter bestellt werden. 

 

2. Verwaltungsrat 

 

Im Verwaltungsrat stehen der Stadt Biberach gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung des AZV 6 Mitglieder 

zu. Der Oberbürgermeister gehört diesem Gremium ebenfalls kraft Amtes an. Auch hier sollen 

wie bisher der Finanz- und der Baubürgermeister als Mitglieder bestellt werden. Aus der Mitte des 

Gemeinderats sind somit noch 3 Vertreter zu bestellen. 

 

Der Beschlussantrag entspricht den Vorschlägen der Fraktionen. 

 

 

 

 

Simon 

 


	VBF_FOLGE_START_MULTI
	OLE_LINK1
	VBF_FOLGE_END_MULTI
	VLGBeschlText__START__28272
	VLGBeschlText__END__28272
	VLGSachText__START__28273
	VLGSachText__END__28273

